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§ 26 NÖ FischG 2001 Fischen in
überfluteten Gebieten

 NÖ FischG 2001 - NÖ Fischereigesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.12.2022

(1) Bei Überflutungen darf der Fischereiausübungsberechtigte auch außerhalb seines Fischwassers in den längs

desselben auf fremdem Grund entstehenden Wasseransammlungen 1schen. Dabei hat er mit der angemessenen

Vorsicht vor Beschädigungen an den Grundstücken vorzugehen.

(2) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der über5uteten Grundstücke dürfen keine Vorkehrungen anbringen,

die offensichtlich nur den Zweck haben, die Rückkehr der Fische ins Wasser zu behindern.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 26 NÖ FischG 2001 Fischen in überfluteten Gebieten
	NÖ FischG 2001 - NÖ Fischereigesetz 2001


